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Kleine Anfrage 

der Abg. Emil Sänze, Rüdiger Klos, Bernd Gögel, AfD 
 

Zustand der Landesstraßen in den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und im 

Enzkreis 

 

 
Wir fragen die Landesregierung: 

 

1. Welchen Zustand respektive welche Ränge auf der Dringlichkeitsliste für Sanie- 

rungs-/Instandsetzungsarbeiten gibt (mit der Bitte um tabellarische Aufstellung) die ak-

tuelle Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) der Straßenbauverwaltung für jeweils 

welche in den Landkreisen a) Rottweil, b) Tuttlingen, c) Enzkreis gelegenen Strecken-

abschnitte von Landesstraßen aktuell an? 

 

2. Wie haben sich die unter Frage 1 erfragten ZEB-Einstufungen der Landesstraßen res-

pektive Ränge auf der Sanierungs-Dringlichkeitsliste in den drei Landkreisen a) Rott-

weil, b) Tuttlingen, c) Enzkreis seit dem 1. Januar 2016 und bis heute entwickelt? 

 

3. Welche finanziellen Mittel wurden den unteren Verwaltungsbehörden der Landkreise 

a) Rottweil, b) Tuttlingen, c) Enzkreis seit dem 1. Januar 2016 für die Erhaltung/Sanie-

rung respektive Unterhaltung von Landesstraßen jährlich zugewiesen (mit der Bitte um 

tabellarische Aufstellung nach: Landkreisen, Kalenderjahren, verausgabten Summen, 

sanierten Streckenkilometern)? 

 

4. Mit Bezug auf Frage 1 bis Frage 3 – wie hat sich der amtlich erfasste Zustand respektive 

wie haben sich Ausgaben für die Unterhaltung sowie Erhaltung/Sanierung von Ingeni-

eurbauwerken – insbesondere Brücken – in der Baulast des Landes in den drei Land-

kreisen seit dem 1. Januar 2016 und bis heute je Landkreis und Kalenderjahr entwickelt 

(mit der Bitte um tabellarische Darstellung nach: Landkreis, aktuelle Zustandsbewer-

tung der jeweils vorhandenen Brücken, vorgenommene Sanierungs- oder Unterhal-

tungsmaßnahmen je Kalenderjahr, dabei verausgabte Finanzmittel je Kalenderjahr)? 

 

5. Analog zu Frage 2 – wie hat sich seit dem 1. Januar 2016 und bis heute der (Gesamt)Zu-

stand der Landesstraßen samt zugehörigen Ingenieurbauwerken in den einzelnen Land-

kreisen Baden-Württembergs entwickelt? 

 

6. Analog zu Frage 3 – wie haben sich die jährlichen Mittelzuweisungen des Landes an 

die einzelnen Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs (d. h. deren zuständige untere 

Verwaltungsbehörden) für die Erhaltung/Sanierung sowie die laufende Unterhaltung 

von Landesstraßen seit dem 1. Januar 2016 und bis heute entwickelt (mit der Bitte um 

tabellarische Darstellung nach: Landkreis, Kalenderjahr, Ausgaben für Unterhaltungs-

maßnahmen, Ausgaben für Erhaltungsmaßnahmen/Sanierungsmaßnahmen, Anteil der 

Ingenieurbauwerke an diesen Ausgaben, Gesamtausgaben je Jahr für genannten 

Zweck)? 

 

7. Nach welchen technischen Gewährleistungsbedingungen/Ausführungsnormen sowie 

zugehörigen Überwachungsverfahren werden – insbesondere im Hinblick auf Dauer-

haftigkeit und Frostfestigkeit – Arbeiten an öffentlichen (Landes)Straßen ausge-

führt/ausgeschrieben, sowie gab es seit dem 1. Januar 2016 im Bereich dieser Ausfüh-

rungs-Vorschriften möglicherweise Veränderungen? 

 

 



8. Mit Bezug auf Frage 7 – in welchen Fällen gab es in welcher Höhe aus welchen Grün-

den sowie mit welchem Ausgang des Vorgangs seit dem 1. Januar 2016 Regressforde-

rungen an ausführende Bauunternehmungen wegen unzureichender Bauausführung? 

 

9. Mit Bezug auf Frage 6 – auf welche Weise wird der Mittelbedarf der unteren Verwal-

tungsbehörden der Landkreise für die Unterhaltung respektive Erhaltung/Sanierung von 

Landesstraßen bestimmt sowie – vor allem – sichergestellt, dass diese Mittelzuweisun-

gen für eine (mindestens) Erhaltung und/oder Verbesserung der straßengebundenen 

Verkehrsinfrastruktur tatsächlich hinreichen? 

 

 

11.3.2024 

 

Sänze, Klos, Gögel AfD 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Am 17. August 2016 stellte der Fragesteller Bernd Gögel MdL die Kleine Anfrage Druck-

sache 16/461, welche unter anderem auch die Landesstraße L 611 im Bereich Königsbach-

Stein zum Thema hatte. Diese Straße hatte (2016) laut Zustandserfassung und Bewertung 

(ZEB) von 2012 Priorität 4 und nahm landesweit Rang 384 ein. Sie wurde seither repariert – 

ist jedoch trotz eines bisher mild verlaufenen Winters im Dezember 2023 wieder mit Schlag-

löchern übersät. Auch andere Streckenabschnitte im Enzkreis, so die Ortsdurchfahrt L 339 in 

Remchingen-Nöttingen, die auch in milden Wintern nicht frostsicher ist respektive der realen 

Belastung nicht gewachsen ist, sprechen für eine Ausführung der Erhaltungs- oder Instand-

setzungsarbeiten. Ausgehend von diesen Erscheinungen, interessiert der Zustand der Landes-

straßen auch in anderen Landesteilen. Ferner interessiert, ob die zur Unterhaltung sowie Er-

haltung/Sanierung der Landesstraßen bereitgestellten Landesmittel für ihren Zweck hinrei-

chend bemessen sind.  


